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Lizenzbedingungen 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Allgemeine Hinweise zu unseren Lizenzbedingungen 
 
Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von Softwareprodukten der Firma globesystems Business Software 
GmbH (in weiterer Folge „globesystems“ genannt) durch Sie, den Endverbraucher (in weiterer Folge „Lizenznehmer“ genannt) 
aufgeführt. Durch Installation bzw. durch Aktivierung der Software auf Ihrem Computersystem erklären Sie sich als Lizenznehmer 
mit den nachfolgenden Vertragsbedingungen einverstanden, diese werden damit zum Inhalt des Vertrages zwischen dem 
Lizenznehmer und globesystems. Lesen Sie daher den folgenden Text genau durch. 
 

VERTRAGSBESTIMMUNGEN 
 

I. GEGENSTAND DES VERTRAGES 

Gegenstand des Vertrages ist die auf Datenträger (z.B. CD, DVD) aufgezeichnete oder in welcher Art auch immer übermittelte bzw. 
direkt in das Computersystem des Lizenznehmers eingespielte Computersoftware, die Softwarebeschreibung und Bedienungsanlei-
tung, sowie sonstiges zugehöriges Material. Der Vertragsgegenstand wird im Folgenden auch als Software bezeichnet. globesystems 
macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Software zu erstellen, die in allen Anwendungen 
und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der Softwarebeschreibung 
und der Benutzeranleitung grundsätzlich brauchbar ist. 
 

II. UMFANG DER BENUTZUNG 

globesystems gewährt dem Lizenznehmer für die Dauer des Vertrages das einfache, persönliche, jedoch nicht ausschließliche Recht, 
die vom Lizenznehmer gewählten Module der Software von globesystems als Einplatzversion auf einem einzigen Personal - 
Computer für einen einzigen Nutzer zu installieren. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die nötige Anzahl an Zusatzlizenzen bei 
Installation oder Verwendung auf weiteren Computern / EDV-Systemen zu erwerben.  
 
Bei Nutzung der Software Unternehmensmanager an mehreren unterschiedlichen Standorten (beispielsweise zum Unternehmen 
gehörige (unselbständige) Zweigniederlassungen wie eine Filiale) innerhalb eines Unternehmens gilt, dass an jedem Standort dieses 
Unternehmens zunächst eine Voll- (=Erst-) Lizenz gelöst werden muss, bevor begünstigte Zusatzlizenzen erworben werden können. 
 
Im Falle der Nutzung der Software globemanager plus® entfällt diese Unterscheidung, jede zu lösende Lizenz dieser Software wird 
gleich bewertet. 
 
Der Einsatz der Software auf einem Server / Terminal Server ist nur erlaubt, wenn sichergestellt ist, dass eine zeitgleiche Nutzung von 
mehr als den vereinbarten Lizenzen ausgeschlossen ist. Der Lizenznehmer muss für jedes zusätzliche Gerät, das auf die auf einem 
Server / Terminal Server installierte Software zugreift und sie verwendet, eine gesonderte Lizenz erwerben. Der Lizenznehmer ist 
berechtigt, Remote-Zugriffstechnologien zu verwenden, um auf seine lizenzierte Kopie der Software zuzugreifen und sie zu 
verwenden, vorausgesetzt, dass nur der Hauptbenutzer des Geräts, das die Remote Desktop-Sitzung hostet, mit einem Remote-
Zugriffsgerät auf die Software zugreift und sie verwendet. Diese Remote Desktop-Rechte gestatten dem Lizenznehmer nicht, die 
Software gleichzeitig sowohl auf dem Gerät, das die Remote Desktop-Sitzung hostet, als auch auf dem Zugriffsgerät zu verwenden. 
Wird bei einer Remote Desktop-Sitzung die Verteilung der Software generell an unterschiedliche Unternehmen vorgenommen, so ist 
auch in diesem Fall für die Software Unternehmensmanager für jedes Unternehmen zunächst eine Voll- (=Erst-) Lizenz zu lösen, ehe 
zusätzliche begünstigte Lizenzen erworben werden können.  
Weiters ist der Einsatz der Software auf Virtualisierungssystemen erlaubt. Ein virtueller Rechner wird hier wie ein physikalisch 
vorhandener Rechner gewertet, d.h. es muss pro Installation der Software auf einem virtuellen Rechner eine Lizenz vorhanden sein. 
 
Für die Software Unternehmensmanager gilt weiters: Innerhalb eines Standortes müssen dieselben Module pro Arbeitsplatz / Rechner 
erworben werden, wobei die Auswahl der Module bei Einsatz der Software an mehreren Standorten innerhalb eines Unternehmens 
von Standort zu Standort unterschiedlich sein kann. Als einzige Ausnahme gelten die Module Barverkauf, Datenbankmanager, 
Zeiterfassung und Datenabgleich, die auch - unabhängig von der Zusammensetzung der Module auf den anderen Arbeitsplätzen am 
Standort - alleine auf einen Arbeitsplatz / mehreren Arbeitsplätzen installiert werden können. 
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Für die Software globemanager plus® ist es möglich, Concurrent Lizenzen zu erwerben. Dies sind benutzerbezogene Lizenzen, die 
pro Benutzer unterschiedliche Module aufweisen können. Dabei darf die maximale Anzahl an erworbenen Lizenzen pro Modul im 
lokalen Netzwerk nicht überschritten werden. 
 
Eine über die vereinbarte Verwendung hinausgehende Nutzung - beispielsweise die Weitergabe der Software an andere Unternehmen 
oder Personen - ist nicht zulässig. 
 

III. OBLIGATORISCHE AKTIVIERUNG DER SOFTWARE  

 
Die Software von globesystems enthält technische Maßnahmen, die eine nicht lizenzierte Verwendung der Software verhindert. 
Möglicherweise kann der Lizenznehmer nach einem bestimmten Zeitraum seine Rechte an der Software nur ausüben, wenn der 
Lizenznehmer seine Kopie der Software auf die in der Startsequenz beschriebene Weise aktiviert. globesystems verwendet diese 
Maßnahmen zur Bestätigung, dass der Lizenznehmer eine rechtmäßig lizenzierte Kopie der Software in Verwendung hat. Der 
Lizenznehmer stimmt dieser Vorgangsweise ausdrücklich zu. 
Wenn der Lizenznehmer keine lizenzierte Kopie der Software verwendet, ist er nicht berechtigt, die Software oder zukünftige 
Softwareupdates zu installieren. 
globesystems erfasst bei diesem Vorgang keine sensiblen Informationen vom Gerät des Lizenznehmers. 
 

IV. PFLICHTEN DES LIZENZNEHMERS 

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, vor dem Einsatz der Software die Handbücher gründlich und gewissenhaft durchzulesen, um 
Probleme und Fehler, die aus Bedienfehlern resultieren, auszuschließen. 
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Speicherbuchführung, regelmäßig eine 
Datensicherung vorzunehmen. Datenbestände sind auf Anforderung des Supports von globesystems vom Lizenznehmer 
bereitzustellen, sofern diese zu einer vom Lizenznehmer gewünschten Problemlösung beitragen.  
 

V. BESONDERE BESCHRÄNKUNGEN 

Dem Lizenznehmer ist es untersagt,  
 

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von globesystems das zur Software gehörige schriftliche Material einem Dritten 
zugänglich zu machen oder zur Kenntnis zu bringen;  

b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung die Software über einen Datenübertragungskanal auf andere Computer / Systeme zu 
übertragen; 

c) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von globesystems die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu 
entkompilieren oder zu entassemblieren; 

d) von der Software oder vom schriftlichen Material abgeleitete Werke zu erstellen; 
e) das schriftliche Material zu vervielfältigen, zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleitete 

Werke zu erstellen. 
 

VI. INHABERSCHAFT VON RECHTEN 

Der Lizenznehmer erhält mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum am körperlichen Datenträger auf dem die Software 
aufgezeichnet ist. Ein Erwerb an den Rechten der Software ist damit nicht verbunden. Der Lizenznehmer erwirbt und erhält somit ein 
schlichtes und auf die Vertragsdauer zeitlich beschränktes Werknutzungsrecht. globesystems behält sich insbesondere alle 
Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und sonstigen Verwertungsrechte an der Software vor. 
 

VII. VERVIELFÄLTIGUNG 

Die Software und das dazugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Es ist dem Lizenznehmer das Anfertigen einer 
einzigen Sicherheitskopie erlaubt. Der Lizenznehmer ist verpflichtet auf der Sicherheitskopie den Urheberrechtsvermerk von bzw. für 
globesystems anzubringen. Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk darf nicht entfernt werden.  
Es ist ausdrücklich verboten, die Software und auch das schriftliche Material ganz oder teilweise in der ursprünglichen oder 
abgeänderten Form mit einer anderen Software zu mischen oder in anderer Software in eingeschlossener Form zu kopieren oder zu 
vervielfältigen. 
 

VIII. ÜBERTRAGUNG DES BENUTZERRECHTES 

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung von globesystems und nur unter den 
Bedingungen dieses Vertrages übertragen werden. Verschenken, verleihen oder vermieten der Software ist ausdrücklich untersagt. 
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IX. DAUER DES VERTRAGES 

Der Vertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung dieser Software 
erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn dieser eine Bedingung dieses Vertrages verletzt. Bei Beendigung des Vertrages endet 
auch das (Be-) Nutzungsrecht. Der Lizenznehmer ist bei Vertragsbeendigung verpflichtet, Originaldatenträger, alle Kopien der 
Software einschließlich etwaiger abgeänderter Exemplare sowie das schriftliche Material zu vernichten.  
Wurde kein abweichendes Zahlungsziel vereinbart, dann gilt folgende Regelung: Wird der Softwarepreis nicht innerhalb von 60 
Tagen ab Vertragsdatum vollständig entrichtet (betrifft auch nachträglich erworbene Softwareupdates, die nachträgliche Erweiterung 
von Arbeitsplätzen oder den nachträglichen Erwerb neuer Module) steht dem Lizenznehmer kein Vertragsrecht, insbesondere kein 
Nutzungsrecht an der Software zu.  
 

X. SCHADENERSATZ BEI VERTRAGSVERLETZUNG 

globesystems macht den Lizenznehmer darauf aufmerksam, dass dieser für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen 
haftet, die globesystems auch durch eine Verletzung dieser Bestimmungen durch den Lizenznehmer entstehen. 
 

XI. PROGRAMMÄNDERUNG, SERVICEVERTRAG / PARTNERSCHAFTSVERTRAG, PREISANPASSUNG UND UPDATE 

globesystems ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen zu erstellen.  
 
Im Falle von durch globesystems anerkannten Reklamationen des Lizenznehmers werden die zu erstellenden Änderungen in einer auf 
die aktuelle Software folgende Version berücksichtigt.  
Unter „aktueller Software“ wird dabei jene Version bezeichnet, die zum Zeitpunkt der Reklamation von globesystems vertrieben 
wird. 
Lizenznehmer, die nicht über die aktuellste Version der Software verfügen, haben keinen Anspruch auf Umsetzung von Korrekturen 
in ihrer (älteren) Version.  
 
Der Abschluss eines Service- / Partnerschaftsvertrages ist für das erste Jahr verpflichtend für alle Module und Lizenzen der Software 
bei ihrem Erwerb vorzunehmen. Die Höhe des Service- / Partnerschaftsentgelts ist auf der Rechnung ersichtlich. 
Der Service-/ Partnerschaftsvertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, solange von einem Kündigungsrecht 
nicht Gebrauch gemacht wird. Die Kündigung des Service- / Partnerschaftsvertrages ist schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes 
jeweils mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Service- (Partnerschafts-) Vertragsjahres möglich, die Rückgabe eines bereits 
erhaltenen Updates ist – bis auf nachfolgende Ausnahme – ausgeschlossen:  
Da die Technik immer komplexer wird und sich der Umfang der Software ständig vergrößert, behält sich globesystems das Recht vor, 
sowohl das Serviceentgelt als auch bestimmte Softwaremodule preislich anzupassen.  
Die zur Anwendung kommenden Preise kann der Lizenznehmer der aktuell gültigen globesystems - Preisliste entnehmen, die er 
jederzeit anfordern kann. In diesem Falle räumt globesystems dem Lizenznehmer das Recht ein, die Abnahme des Updates 
zurückzuweisen. Der Service- / Partnerschaftsvertrag gilt damit automatisch per sofort als gekündigt. 
 
Ergänzende Bestimmungen für Händler im Bereich Service- / Partnerschaftsvertrag:  
 
Händler ist, wer von globesystems durch den Vertrag Vertriebspartnervereinbarung zum Vertrieb der Software Unternehmensmana-
ger / globemanager plus® autorisiert wurde und seinen Aufgaben gemäß Vertriebspartnervereinbarung nachkommt. 
Wird zwischen Händler und seinem Kunden keine schriftliche Vereinbarung über den Service- / Partnerschaftsvertrag getroffen und 
vom Kündigungsrecht seitens des Kunden laut obiger Erläuterung kein Gebrauch gemacht, so ist der Händler dennoch trotz Fehlens 
der schriftlichen Vereinbarung berechtigt, die jährliche Partnerschaftsvorschreibung an den Kunden mit Beginn des neuen 
Partnerschaftsjahres durchzuführen. 
Kündigt der Händler seinerseits einen bestehenden Service- / Partnerschaftsvertrag zu einem Stichtag, der vor Beendigung des 
jeweiligen Service- (Partnerschafts-) vertragsjahres liegt, so hat der Händler Sorge dafür zu tragen, dass sein Kunde weiterhin Support 
bis Beendigung seines von ihm im Voraus bezahlten Partnerschaftsjahres erhält. 
Alternativ kann sich der Händler im Falle der Zustimmung seitens globesystems auch zur Rückzahlung seines Anteils in Bezug auf 
den jeweiligen Partnerschaftsvertrag entscheiden, wenn globesystems die Supportleistung an den Händlerkunden bis zum Ende des 
Service- (Partnerschafts-) vertragsjahres übernehmen soll und dieser Vorgangsweise zustimmt. 
 
globesystems ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen der Software solchen Lizenznehmern zur Verfügung zu stellen, welche das 
Servicevertrags- (Partnerschafts-) Entgelt nicht bezahlt haben oder mit Zahlungen an globesystems welcher Art auch immer im 
Rückstand sind. 
globesystems ist weiters nicht verpflichtet, Aktualisierungen der Software solchen Lizenznehmern zur Verfügung zu stellen, die mit 
einem veralteten Betriebssystem arbeiten und daher die von globesystems vorgegebenen bzw. empfohlenen Systemanforderungen 
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nicht (mehr) erfüllen. Wird das Kündigungsrecht des Service- / Partnerschaftsvertrages durch globesystems wahrgenommen, so 
erlischt ebenfalls die Aktualisierungsverpflichtung der Software gegenüber dem Lizenznehmer. 
 
Beabsichtigt ein Lizenznehmer ohne bestehenden Service- / Partnerschaftsvertrag bzw. ein Nutzer einer veralteten Version zusätzliche 
Module zu erwerben oder seinen Service- / Partnerschaftsvertrag wieder zu aktivieren, muss die im Einsatz befindliche Software 
upgedatet werden, d.h. eine aktuelle Version der bisher eingesetzten Module erworben werden.  
Als Updatekosten werden dabei 50% vom ursprünglichen Service- / Partnerschaftsvertrag für jedes Jahr in Rechnung gestellt, für die 
der Service- / Partnerschaftsvertrag vom Lizenznehmer nicht bezogen wurde. 
 

XII. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 

globesystems gewährleistet gegenüber dem Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt der Übergabe der Datenträger (CD, DVD), auf dem 
die Software aufgezeichnet ist, unter den üblichen bzw. von globesystems genannten Betriebsbedingungen und bei normaler 
Instandhaltung in der Materialausführung fehlerfrei ist.  
globesystems übernimmt keine Gewähr, dass die Software den individuellen Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers genügt 
oder mit der vom Lizenznehmer verwendeten Hardware oder anderer von ihm verwendeter Software kompatibel ist bzw. 
zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Software sowie der beabsichtigten 
oder erzielten Ergebnisse trägt ausschließlich der Lizenznehmer.  
 
Generell haftet globesystems nur für krass grobe Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz. 
Die Höhe eines etwaigen Schadenersatzes ist gegenüber Unternehmen mit der Höhe des Softwarepreises limitiert.  
globesystems haftet nicht für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, 
Vertragseinbußen oder jeden anderen wirtschaftlichen oder indirekten (Mangel-) Folgeschaden. Ein behaupteter Mangel im Zeitpunkt 
der Übergabe ist vom Lizenznehmer ebenso wie ein allfälliges Verschulden in jedem Fall nachzuweisen.  

XIII. SONSTIGES, ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam 
sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen werden durch 
solche ersetzt, die dem Sinn des Vertrages am nächsten kommen. Es gilt österreichisches Recht. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Ried im Innkreis. 
 
 
Falls Sie Fragen zum Lizenzvertrag haben, so wenden Sie sich bitte schriftlich an:  
 
 
globesystems Business Software GmbH, Hannesgrub 26, AT-4910 Tumeltsham. 
 

 
 
Stand: September 2009 

 


